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Betrifft:  

Bauernmarkt Bahnplatz – Verkehrsbeeinträchtigung Parkstraße, Gemeindegebiet 
Hinterbrühl, Benützung von Straßen zu verkehrsfremden Zwecken 
 

VERORDNUNG 
 

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Hinterbrühl verordnet gemäß § 94d, Z 4, lit a i. V. m. 
§ 43 Abs. 1 lit. a., der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBL. Nr. 159/1960, in der derzeit 
geltenden Fassung aus Anlass der Abhaltung des Bauernmarktes am Bahnplatz (GRST 
919/7), Gemeindegebiet Hinterbrühl, samstags von 26.04.2024 bis 30.09.2024 folgende 
vorübergehende Verkehrsverbote und –beschränkungen: 
 

 „Geschwindigkeitsbeschränkung“ (§ 52 lit a Z 101 StVO 1960), auf 30 km/h von 
25 m vor bis 25 m nach der jeweiligen Arbeitsstelle (sofern sich der Arbeitsbereich 
nicht ohnehin in einer 30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung stattfindet) laut 
angeschlossenem Plan, welcher integraler Bestandteil dieser Verordnung ist. 
 

 „Aufwölbung“ (Bodenschwelle, Kanalbrücke Zuleitung Strom) (§ 50 Z 1 
StVO 1960) 25 m vor der jeweiligen Fahrbahnunebenheit für beide 
Fahrtrichtungen im Ortsgebiet (im Freiland mit 150 m Entfernungsangabe auf 
einer Zusatztafel) laut angeschlossenem Plan, welcher integraler Bestandteil 
dieser Verordnung ist.  

 
 

Gemäß § 44a Abs 3 StVO 1960 tritt diese Verordnung mit der Aufstellung der 
Verkehrszeichen in Kraft.  
 
                             Der Bürgermeister: 

                                  
                             Mag. Erich Moser 
 
 
Je eine Durchschrift erhalten: 
Polizei Hinterbrühl angeschlagen am: 26.04.2024 

abgenommen am: 11.05.2024 
AT Hinterbrühl, Sparbach, Weissenbach 



 

 


